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(…) Wer als Mieter gegen eine Kündigung, als Vermieter auf Räumung, als
Handwerker auf Werklohn oder als Unfallopfer auf Schadensersatz klagt, aber auch,
wer als Angeklagter nach einer Trunkenheitsfahrt oder wegen Körperverletzung vor
Gericht steht, hat in Deutschland nach wie vor begründete Aussichten auf ein faires
rechtsstaatliches Verfahren, in dem das Recht zur Durchsetzung kommt. Dieser
Anspruch wird sicher nicht immer erfüllt, aber doch in vielen Fällen.

Wenn es aber politisch wird, wenn es um Kritik am Staat, an der Regierung oder
auch nur an einzelnen Politikern geht, sehen die Dinge anders aus. Dann gilt für die
Justiz seit 2020, was bei Dante auf dem Tor zur Hölle steht: „Lasst, die ihr eintretet,
alle Hoffnung fahren!“

Dabei sind es nicht die Lebensfremdheit der entscheidenden Richter (die mag es
auch geben) und nicht ein Mangel an juristischer Kompetenz (kommt auch vor), die
hier zu Urteilen führen, die die Grenzen des juristisch für möglich Gehaltenen und
Vertretbaren regelmäßig sprengen. Es ist die Unfähigkeit, dem Konsensdruck der
politisch Mächtigen, den tatsächlichen oder auch nur vermuteten Erwartungen der
politmedialen Öffentlichkeit und dem ubiquitären Hang zum Konformismus
innerhalb der Justiz zu widerstehen, die bei Verfahren mit politischer Relevanz
regelmäßig zur Missachtung des juristischen Handwerks, zum Bruch juristischer
Logik, zu sprachlos machender Ignoranz gegenüber unerwünscht erscheinenden
Tatsachen und Argumenten und zum Verlust des Gespürs für Verhältnismäßigkeit
führt. Das alles hätte in früheren Zeiten kaum ein kundiger Beobachter für möglich
gehalten. Die Justiz ist – Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel – Verfahren
mit politischer Relevanz nicht gewachsen. (…)

Während es bisher ständige Rechtsprechung des BGH war, dass es bei Verstößen
gegen Verfahrensvorschriften für die Frage, ob eine elementare Rechtsverletzung
im Sinne von § 339 StGB vorliegt, auf eine wertende Gesamtbetrachtung aller
objektiven und subjektiven Umstände ankommt,2 erklärte er hier, dass die Motive
des Angeklagten und die Frage, ob der erlassene Beschluss materiell rechtskonform
war, irrelevant seien. Das heißt: Ob es dem Angeklagten darauf ankam,
Kindeswohlgefährdungen abzuwenden oder nicht, ob die Maskenpflicht in der
Schule wirksam war oder nicht, ob sie das Kindeswohl gefährdete oder harmlos war,



im Ergebnis verhältnismäßig oder verfassungswidrig, soll alles irrelevant für die
Frage der elementaren Rechtsverletzung sein. Die (angeblichen)
Verfahrensverstöße – bei der mündlichen Urteilsbegründung blieb hier vieles im
Ungefähren, hervorgehoben wurde aber, dass der Angeklagte Sachverständige von
seiner privaten E-Mail-Adresse angeschrieben habe (!) – seien so schwerwiegend,
dass es auf die weiteren Umstände nicht ankäme. Mit dieser Begründung wurde
auch die Ablehnung eines Beweisantrages der Verteidigung durch das Landgericht,
der auf die Aufklärung der tatsächlichen Fragen zu den Coronamaßnahmen abzielte,
für rechtsfehlerfrei erklärt. Und nur mit dieser Begründung konnte der
Bundesgerichtshof die Revision des Angeklagten verwerfen, denn die Frage, ob der
Beschluss im Ergebnis materiell rechtskonform war, hatte das Landgericht eben
nicht aufgeklärt.

Für eine endgültige Beurteilung muss man die schriftliche Urteilsbegründung
abwarten, aber nach dem, was der mündlichen Urteilsbegründung durch die
Vorsitzende des 2. Strafsenats und der Pressemitteilung des BGH zum Urteil zu
entnehmen ist, hat der 2. Senat mindestens bei einer zentralen Frage des
Rechtsbeugungstatbestandes unter der Hand die ständige Rechtsprechung des BGH
aufgegeben, um die Revision des Angeklagten verwerfen zu können. Dass er auch
die Freiheitsstrafe in Höhe von 2 Jahren nicht zu beanstanden hatte, überrascht
dann nicht mehr.
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